KPN1 – Rechtsformen des Unternehmens 

1. Wiederholung des Grundwortschatzes

Ordnen Sie den u.a. Definitionen die richtigen Termini aus dem Bereich des Handelsrechts zu:

A) Definitionen

a) Gesamtheit der Sach- und Finanzmittel, die einer Unternehmung zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung steht. 

b) Die Bar- und Sachleistungen, mit denen sich ein Gesellschafter an einer Handelsgesellschaft beteiligt.
c) Eine Person, die von einer anderen etwas zu fordern hat.
d) Handelsname eines Kaufmanns, unter dem er seine Geschäfte betreiben, Verträge abschließen, klagen und verklagt werden kann.
e) Wer im Sinn des Handelsgesetzbuches ein Handelsgewerbe betreibt, also eine selbstständige andauernde Tätigkeit mit der Absicht, Gewinn zu erzielen.
f) Positives Unternehmensergebnis

g) Negatives Unternehmensergebnis

h) Haftung des Gesellschafters mit seinem Gesamtvermögen

i) Haftung, bei der jeder Gesellschafter allein für die gesamten Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet.
j) Amtliches Verzeichnis der Einzelkaufleute, Handelsgesellschaften, Aktiengesellschaften etc. innerhalb eines Amtsgerichtsbezirks, das von jedermann eingesehen werden kann.
k) Unternehmensform, bei der im Gegensatz zur Personengesellschaft die kapitalmäßige Beteiligung aller Gesellschafter im Vordergrund steht und bei der alle Gesellschafter nur mit ihrer Einlage haften.
l) Mindestkapital einer GmbH

m) Inhaber einer Aktie

n) Versammlung aller Aktionäre, die u.a. die Aufgabe hat, den Aufsichtsrat zu wählen und über die Verwendung des festgestellten Gewinns zu entscheiden. 

o) Gesellschaft, deren Gesellschafter in unterschiedlicher Weise haften.
B) Termini zur Wahl

Gläubiger – Kapital – Einlage – Gewinn – Verlust – Handelsregister – Stammkapital –Kommanditgesellschaft – unbeschränkte Haftung – Kapitalgesellschaft – Hauptversammlung – Firma – Kaufmann – Aktionär – gesamtschuldnerische Haftung
2. Beantworten Sie folgende Fragen zu Rechtsformen von Unternehmen. Eine kleine Hilfe – es handelt sich bei allen vier Situationen um eine Personengesellschaft oder ein Einzelunternehmen.
Situation 1: Balthasar Bählamm, Angestellter in der Stadtbücherei Schweinfurt, hat von seiner Tante Frieda EUR 40.000,- geerbt, die er Gewinn bringend anlegen möchte. Insbesondere sind seine Skatbrüder Fred Fröhlich, Inhaber einer Bäckerei, und Bert Bäumchen, Gesellschafter einer OHG, die Fitnessgeräte herstellt, an seinem Erbe als Einlage in ihr Unternehmen interessiert. Balthasar Bählamm hat weder Zeit noch Interesse an der Geschäftsführung eines Unternehmens. Wählt er die Beteiligung bei Fröhlich oder bei Bäumchen?
Situation 2: Dipl.-Ing. Willibald Würmeling gründet ein Einzelunternehmen. Der Diplomingenieur will seine Firma unter dem Namen „Würmeling Werkzeuge“ in das Handelsregister eintragen lassen. Ist das zulässig?
Situation 3: Ferdinand Friedrich, bisher Einzelunternehmer und Betreiber einer Metzgerei und Gaststätte, gründet mit seinen Söhnen Friedrich und Ludwig im April 2010 eine OHG. Ludwig nimmt im Juni 2010 einen Kredit bei einer Bank auf, der bis Juni 2011 rückzahlbar ist. Ludwig ist dazu nicht in der Lage. Die Bank wendet sich an Ferdinand Friedrich. Ist das zulässig?

Situation 4: Die Diplomkauffrau Sigrid Sommer erhält von dem Versicherungskaumann Johannes Teufel, den sie seit ihrer Schulzeit kennt, das Angebot, eine gemeinsame Unternehmensberatungsfirma zu gründen, in der sie beide gleichberechtigte Gesellschafter sein sollen. Welche Form der Personengesellschaft bietet sich an?
Quelle: Buhlmann, R.; Fearns, A.; Leimbacher, E.: Wirtschaftsdeutsch von A-Z. Langenscheidt: Berlin; München 2008.
